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(7) Darüber hinaus erkennen die Vertragsparteien an, dass ein besonders ernster und schwerer 

Verstoß gegen die Menschenrechte oder die Nichtverbreitung im Sinne von Absatz 3 ebenfalls als 

Grund für die Kündigung des umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens EU-Kanada 

(CETA) gemäß dessen Artikel 30.9 dienen kann. 

 

(8) Dieses Abkommen berührt oder beeinträchtigt nicht die Auslegung oder Anwendung anderer 

Übereinkünfte zwischen den Parteien. Insbesondere die Streitbeilegungsbestimmungen dieses 

Abkommens ersetzen oder berühren in keiner Weise die Streitbeilegungsbestimmungen anderer 

Übereinkünfte zwischen den Vertragsparteien. 

 

 

TITEL VII 

 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 

 

ARTIKEL 29 

 

Sicherheit und Offenlegung von Informationen 

 

(1) Dieses Abkommen ist so auszulegen, dass es nicht gegen die Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften der Union, der Mitgliedstaaten oder Kanadas bezüglich des Zugangs der 

Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumenten verstößt. 

 

(2) Dieses Abkommen ist nicht so auszulegen, als verpflichte es eine Vertragspartei zur 

Offenlegung von Informationen, wenn diese Vertragspartei der Ansicht ist, dass eine solche 

Offenlegung ihren wesentlichen Sicherheitsinteressen zuwiderläuft. 
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